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Nr . 3300/1. 17. Z. K. UI a,

. Bestanhserhevung u. Beschlagnahme
orkholz, Kvrtavsaiten uno oen öaraus
stettten Halt»- uns Fertigfavritaren.
k Vom 1. März 1917.
fteljenöe Bekaninmaa-ung wird auf Ersuchen des König-
legsimnijlertmns yu-rmu zur allgemeinen Kenntnis ge¬
ll oem Bemerken, dag, soweit nicyr nach den allgemeinen
tzeu höhere Slrazen verwirkr fnw, jede Huwideryanmung
e Befcycagnahmevorjchrlftennach tz 6 *) der Belannl-
uber die Sicyersteuung von Kriegsbedarf vom 24. Juni
ia,s-Ge,etzbl. S . 357) in Verbindung mit den Erganzungs-
lliqungen oom 9. Oktober 1915 uno vom 25. lltooemoer
llys-Eeietzbi. S . 645 und 7/8) und oom 14. September
icys-E-esegol. S . 1619) und jede  Zuwiderhandlung gegen
Wicht nach § 5 *■*) der Bekanntmachungen über Borruts-
m vom 2. Februar 1915, 3. September 1915 und 21 vk-
s (Reichs-Gefetzol. S . 54, 549 und 684) bestraft wird.

» i der Betrieb des Handetsgewerbes gemäß der Bekannt-
1 zur Fernhaltung unzuverlässiger Personen vom Handel

deptemver 1915 (Reicys-Gefetzol. S . 663) untersagt wer-

8 1.
»on der Bekanntmachung betroffene Gegenstände,
dieser Bekanntmachung werden betrossen:

Ezkyotz (Rinde des Kvrkhvlzes), Ziertorkholz und Kork-

lbMe, Korkschror, Korkmehl sowie alle sonstigen bei
korkverwertung sich ergebenden Korkrückftarioe,
und gebrauchte Korlfiopsen (Propsen ), Korkspunde

Korkscheiven,
>e und gebrauchte Korkringe und Korkfender,
übrigen vorsteyend nicht genannten Favrikate aus Kork

sch gebrauchte), soweit in lynen der Kork in unveränüer-
» Zustande enchatten und rucht mit anderen Stosren fest
sbUiiüen,st (also z. B. nicht Korksteine. Linoleum. Isolier-W UjtöJ.

§ 2,
Beschlagnahme.

8 1 aufgeführten Gegenstände werden hiermit be-

8 3.
Wirkung der Beschlagnahme.

seschlagnahme hat die Wirkung, daß die Vornahme von
ngen an den von ihr berührten Gegenständen verboten
lylsgeschüfttiche Versugungen über d>e,e nichtig sind, fo-

— ht aus Grund der nachstehendenAriorünungen sgz 4 und
werden. Ben rechlsgeschasrltcheuVerfügungen stehen

en gleich, die im Wege der Zwangsvollstreckung oder
lehung erfolgen.
der Veschtagnahme sind alle Veränderungen und Ver-
zulässig, die mit Zustimmung des Königlich Preußischen
lstermms erfolgen.

8 4.
Verarbeiiungs- und Derwendungserlaubnis.

^ .Beschlagnahme ist die weitere Verarbeitung von
nd Korkabfällen der im 8 1 a und b aufgeführten Gegen-
Erfüllung von Aufträgen der Heeres- oder Marineoer-
Uaffig.
»ist trotz der Beschlagnahme die Verwendung der im
a genannten Gegenstände zu ihrem bestimmungsge-
e<k im Rahmen einer ordnungsmäßigen Wirtschaft er-

8 5.
Veräutzerungserlaubnis.

>er Beschlagnahme dürfen von den im 8 1 c bis <1 auf-
»egenstanden monatlich bis zu 16 v. H. des bei Jnkraft-
Bekanntmachung vorhandenen Vorrats veräußert wer-

HGefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis
end Mark wird, sofern nicht nach den allgemeinen
N höhere Strafen verwirkt sind, bestraft:

unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseite-
st, beschädigt oder zerstört, verwendet, verkauft oder
t oder ein anderes Veräußerungs - oder Erwerbsgeschäft

>hn abschließt;
der Verpflichtung, die beschlagnahmten Gegenstände

^wahren und pfleglich zu behandeln, zuwiderhandelt:
"en nach 8 5 erlassenen Ausführungsvestimmungen zu-chandelt.
k vorsätzlich die Auskunft, zu der er auf Grund dieser
verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt oder

^richtige oder unvollständige Angaben macht, wird
nr>k*5 ä u sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu
Mark bestraft, auch können Vorräte , die verschwiegen
J*’1 für dem Staat verfallen erklärt werden. Ebenso

wer vorsätzlich die vorgeschriebenen Lagerbücher
«wer zu führen unterläßt . Wer fahrlässig die Auskunft,

ch Grund dieser Verordnung verpflichtet ist, nicht in
vrist erteilt oder unrichtige oder unvollständige An-

>wird mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark oder im
«falle mit Gefängnis bis zu sechs Monaten bestraft.
^ bestraft, wer fahrlässig die vorgeschriebenen Lager-
Zuchten oder zu führen unterläßt.

8 6.
Meldepflicht. Meldestelle und Meldefrist.

Die von der Bekanntmachung betroffenen Gegenstände unter-
liegen einer Meldepflicht. Für die Meldepflichi ist der am 1.
licarz 191k tatsächlich vorhandene Bestand an meldepflichtiaen Ge¬
genständen maggebend.

,finö " " die Kriegswirtschafts-Aktiengesellschaft,
Elin W 50, Rurnbergerplatz 1, postfrei mit der Aufschrift „Be-
siandserhebung von Korkhvlz ufro." bis zum 10. März 1917 zu

8 7.
Meidepslichtige Personen ufro.

Zur Meldung sind verpflichtet:
1. alle natüruchen und zurl,tischen Personen , die Gegenstände

der im 8 2 bezeichneten Art in Gewahrsam haben oder aus
Anlaß ihres Handelsbetriebes oder sonst des Erwerbes
wegen kaufen oder verkaufen,

2. lanowirtschaflliche und gewerbliche Unternehmer, in deren
Beirieben solche Gegenstände erzeugt oder verarbeitet
werden,

3. Kommunen, öffentlich-rechtliche Körperschaften und Ver-oanoe.
8 8.

Meldescheine.
,^ ie  Meldungen haben auf den oorgeschriebenen amüichen

Meldescheinenzu erfolgen, aus oenen sich der Umfang der Metdum
gen im einzelnen ergibt. Die Fragen sind genau zu beantworten

. Die Anforderung der Meloescyeine hat bei oer Kriegswirt-
schafts-Aktlengesellschuft zu ersoigen, sie sind mit deutlicher Unter-
fcyrlft und genauer Adrefse zu versehen. Der Meldeiwein darf zu
anoeren Mitteilungen als zur Anmetöung der vorhandenen Be¬
stände und Beamwortung der gestellten Fragen nicht verwandtwerden.

b?Ü erstatteten Meldung ist eine zweite Ausfertigung
(Abschrift, Durcy,chtag, Kopie) von dem Meldenden bei seinen
Gescyaftspapieren zuruckzuvehalten.

8 9. }
Lagerbuch und Auskunfterteilung.

Jeder Meldepflichtige (§jj 6 und 7) hat ein Lagerbuch zu füh¬
ren, aus dem jede uenoerung in den Vorratsmengen und ihre Ver¬
wendung erficytiich fein mug. Soweit der Mewepflichtige bereits
ein derartiges Lagervuch fuhrt , braucht ein besonoeres Lagerbuch
nicht eingerichtet zu werden. '

Beauftragten der Militär - oder Polizeibehörden ist die Prü¬
fung des Lagervuches sowie die Besichtigung der Räume zu ge-
slatien, in denen meidepslichtige Gegenstände zu ^ermuten sind.

'.8 10. <
Ausnahmen. *

fitib 2lu50enomtnen oon  den Anordnungen dieser Bekanntmachung
a)  Vorräte an:

1. Korkholz (Rinde des Korkholzes), Zierkortholz und Äork-
broäen * unter 56 Kg.,

2. ftorfaofallen , Korkschrot, Korkmehl sowie allen sonstigen
bei der Korkverwertung sich ergebenden Korkrullfianoe

o ^ , . ' . unter 56 Kg.,
3. neuen Korkstopfen (Pfropfen ), Korkspunden und Kort-

sche'ben ! ■: unter 25 Kg.,
desgleichen gebrauchten unter 50 Kg

4. neuen Korkringen und Korkfendern ' unter 25 Kg
desgleichen gebrauchten unter 50 Kg.,

5. allen übrigen nicht genannten Fabrikaten
aus Kork, ,oweit in ihnen der Kork in un¬
verändertem Zustande enthalten und nicht
mit anderen Stoffen fest verbunden ist, und
zwar neuen \ unter 25 Kg.,
oesgleichen gebrauchten unter 50 Kg.;

b) alle Bestände an den im § 1 genannten Gegenständen, die
sich im Besitz der Heeres- oder Marineverwattung befinden.

8 11.
Anfragen und Anträge. ,

Alle auf diese Bekanntmachung bezüglichen Anfragen und An-
™ öas  Preußische Kriegsministerium , Abteilung Z. K„

Wuhelmftraße 48, zu richten. *
8 12-

Inkrafttreten der Bekanntmachung.
Die Bekanntmachung tritt mit dem 1. März 1917 in Kraft.
Frankfurt a. M., Mainz , den 1. März 1917.

Stellvertr. GeneralkonfmandoIS. Armeekorps.
Der Gouverneur der Festung Mainz:

von Bücking,
General der Artillerie.

Zustand vom 5-. November 1912 in Verbindung mit dem Gesetz vom
läi ^ d̂ ^ ^br 1915 und der Köngl.chen Verordnung oom 31. Juli
1914 den Uebergang der vollziehenden Gewalt betreffend — mit
m^ enJ,“ ten  Sur allgemeinen Kenntnis gebracht, daß jede Zu-
widerhandlung, auch verspätete oder unvollständige Meldung nach

^ er  Borratserhebungen vom 2. Februar
(Neichs-Gesetzbl. S . 54) in Verbindung mit den Erweite-

iungsbekanmmachungcn vom 3. September 1915 (Reichs-Gesetz-
S . 549) und vom 21. Oktober 1915 (Reichs-GejetzbllS . 684)

hnrt»? ’oroelf uicht nach den allgeme.nen Strafgesetzen
Höhere Strafen verwirkt sind. Auch kann der Betrieb des Hanoels-
?aina!>r e'JW<;™ 6 ^ ®^ a" n‘mad)un9 zur Fernhaltung Mzuver-
Geienbi ^ Handel vom 23. September 1915 (Reichs-Gefegdl. S . 603) untersagt werden.

9  Artikel I.
e J * « ® ru^pem, 3. A der Bekanntmachung W. M. 57/4. 16.

Mai 1916 erhält folgende Fassung:
"Bastsaserrohstoffe geknickt, geschwungen, gebrochen, ge¬
hechelt und als Werg oder als beschlagnahmter Abfall".

Artikel II.
In 8 2 zu a) und b) fallen in Absatz 3 die Worte:

„uno ungeschmttenes Bastfaserstroy auf dem Felde"
und in Ausatz 6 die Worte : ' "

„und für Bastfaserstroh"
fort.

> Artikel IU.
8 2 zu a) und b) Absatz 4 w.rd aufgehoben.

Artikel IV.
©ruppe 4 bezüglichen Anordnungen der Be-

anntmachung W. M. 57/4. 16. K. R. A.. sind durch 8 14 der Be-
.kanmmacyung Nr . VV. IV . 100/1. 17. K. R. A., betreffend Be-

Utl» Bestandserhebung oon rohen Seiden und Seiden-uofauen aller Art aufgehoben.
Artikel V.

gehoben^ ^ ^ ^ b), letzter Absatz, werden Ziffer 1 und 2 a»ch-
Stuhl liegende Ketten, sowie der

Schutz an Webstuhlen für das im Webprozeß befindliche Stück der
>m Stuhl liegenden Kette zu melden.

Artikel VI.

satzi ' s.no i ^ Wor? b)' ^ 3,ffer 3 ' omie
j. "?iühfaden , Rähzwirne , Maschinenzwirne und"

hovw Bekanntmachung W.  M . 500/12. 16. K. R. A. ausge-
Artikel VII.

Diese Bekanntmachung tritt am 1. März 1917 in Kraft.
Frankfurt a. M ./Mainz , den 1. März 1917.

Stellvertr. Generalkommando IS. Armeekorps.
Der Gouverneur der Festung Mainz:

von Bücking,
General der Artillerie.

Nr . 159.

Bekanntmachung
Nr . M. 1/1. 17. K. R. A.,

betreff. Beschlagnahme, Beffanöserhebung
uns Enteignung sowie freiwillige Ablieferung

»von Glocken aus Bronze
Vom 1. März 1917.

Nr. 158.

, Nr . W. M. 1111/12. 16. £ . R . A. . ..

zu der Bekanntmachung 7ir. W.M. 52|4.16.
St. 7t A.̂ vom 31. Mai 1916, betreffend
Bestandserhebung von tierischen und.pstanz.
lichen Spinnstoffen<Wolle,̂ Baumwolle,
Ktachs, Ramie, Haus, Lute, Seide) und
daraus hergesteltten Garnen̂u. Seiffaden.

Vom 1. März 1917.
Nachstchcnde Bekanntmachung wird hiermit auf Grund des

Gesetzes über den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851 in Ver¬
bindung mit dem Gesetz vom 11. Dezember 1915 (Reichs-Gesetzbl
S . 813) — in Bayern aus Grund des Gesetzes über den Kriegs-

iî -^ Ä '^ hende Bekanntmachung wird auf Ersuchen des König.
.5ur. allgemeinen Kenntnis gebracht mit

sElt nicht nach den allgemeinen Strafge-
!>- ^ohbre Strafen verwirkt sind, jede Zuwiderhandlung gegen
h!>t Abdriften über Beschlagnahme und Enteignung nach 8 6*)
der Bekanntmachungen über die Sicherstellung von Kriegsbedarf

<Reichs-GefHbl . S . 357), vom 9. Oktober 1915
^blchs -Gesetzbl. S . 645), oom 25. November 1915 (Reichs-Gesetzbl
S \ 778J  und vom 14. September 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 1019)
unb jede Zuwiderhandlung gegen die Meldepflicht nach 8 5**) der

,,? ^ "m? bfängnis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis
zu 10 000 Mark wird, sofern nicht nach den allgemeinen Strafge¬
setzen höhere Strafen verwirkt sind, bestraft : H

1. wer der Verpflichtung, die enteigneten Gegenstände heraus¬
zugeben oder sie auf Verlangen des Erwerbers zu über¬
bringen oder zu übersenden, zuwiderhandelt;

2' suer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseite-
schasft, beschädigt oder zerstört, verwendet, verkauft oder
kauft oder ein anderes Veräußerungs - oder Erwerbsae-
schüft über ihn abschließt;

3. wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten Gegenstände
zu verwahren und pfleglich zu behandeln, zuwiderhandelt:

4. wer den erlassenen Ausführungsbestimmungen zuwider¬handelt.
**) Wer vorsätzlich die Auskunft, zu der er auf Grund dieser

Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteist oder
unrichtige oder unvollständige Angaben macht, wird mit Gefängnis
bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 10 000 Mark beftraft-
aud) können Vorräte , die verschwiegen sind, im Urteile für dem
Staate verfallen erklärt werden. Ebenso wird bestraft, wer vor¬
sätzlich die vorgebschriebenen Lagerbücher einzurichten oder zu
führen unterläßt . 0

Wer fahrlässig die Auskunft, zu der er auf Grund dieser Ver¬
ordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt oder un¬
richtige oder unvollständige Angaben macht, wird mit Geldstrafe
bis zu 3000 Mark oder im Unvermögenssalle mit Gefängnis
bis zu 6 Monaten bestraft. Ebenso wird bestraft, wer fahrlässig.die
vorgeschriebenenLagerbücher einzurichten oder zu sichren unterläßt.



Bekanntmachungen über Vorratserhebungen vom 2. Februar 1915
(Reichs-Gesetzbl. S . 54), vom 3. September 1915 (Reichs-Gesetzbl.
E . 549) und vom 21. Oktober 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 684) bestraft
wird. Auch kann der Betrieb des Handelsgeweroes gemäß oer Be¬
kanntmachung zur Fernyaltung unzuverlässiger Personen vom
Handel vom 23. September 1915 (Reichs-Ge,etzbl. S . 603) unter¬
sagt werden.

§ 1-
Inkrafttreten der Bekanntmachung.

Die Bekanntmachung tritt mit dem Beginn des 1. März 1917
in Kraft. - -iXIäIa .!

§ 2.
Von der Bekanntmachung betroffene Gegenstände.

Von der Bekanntmachung werden betroffen: sämtliche aus
Bronze gegossenen Glocken mit Ausnahme der im 8 3 aufgefuhrten
Bronzegloden . ^ ' i . i

Berronen werden auch solche Glocken, deren Bronze von der
Kriegs-Roystoff-Abteilung des Königlichen Kriegsministeriums oder
durch die MUttärbejeylsyaber frelgegeoen woroen ist, und ferner
auch solche Gloaen , die zur freiwilligen Abgabe bereitgestellt waren,
auf deren Ankauf für yeereszweae aber vorläufig verzichtet wor-

3. wenn die Kosten des Einbaues der Ersatzglocken ausschließ¬
lich des Wertes derselben den Uebernahmepreis für das aus¬
gebaute Bronzegewicht überschreiten würden.

Ueber die endgültige Befreiung entscheidet die Metall -Mobil-
machungsstelle im Benehmen mit den zuständigen Aufsichtsbe¬
hörden. _ m • .

Andenkenswert entbindet nicht von der Beschlagnahme, Ent¬
eignung und Ablieferung.

8 1».
Freiwillige Ablieferung von Bronzeglocken.

Die Sammelstellen sind auch zur Entgegennahme von gemäß
8 3 der Bekanntmachung nicht betroffenen Bronzeglocken verpflich¬
tet. Für jedes Kilogramm solcher freiwillig abgelieserten, von Be¬
schlägen oder Bestandteilen aus anderem Material als Bronze frei¬
gemachten Bronzeglocken werden 2 50 Mark vergütet.

Nr . 161.
Bekanntmachung über den verkehr mit h

und Sommergerste zu Saatzwecken.̂
Vom 11. Januar 1917.

Auf Grund des § 6 a der Verordnung über Hafer
Ernte 1916 vom 6. Juli 1916 (Reichsgesetzbl. S . 811)
8 7 a der Verordnung über Gerste aus der Ernte 1916 r,
1916 (Reichsgesetzbl. S . 800) in Verbindung mit 8 1 ber
machung über die Errichtung eines Kriegsernährungy
22. Mai 1916 (Reichsgesetzbl. E . 402) wird bestimmt:

§1.

den ist. J ^ uau-LÄliüj
§ 3.

Ausnahmen.
Ausgenommen von den Bestimmungen dieser Bekanntmachung

sind Bronzeglocken, deren Einzelgewicht unter 20 Kg. betragt,
Glocken in mechanisch betriebenen Glockenspielen, Glocken sur
Signalzwecke bei Ei>enbahnen, auf Schissen, Straßenbahnen und
Feuerwehrsahrzeugen.

»
Von der Bekanntmachung betroffene Personen, Betriebe usw.

Bon den Bestimmungen dieser Bekanntmachung werden be¬
troffen alle natürlichen und jurisnschen Personen, welche die von
dieier Betanntmachung betrostenen Vronzegwaen (8 2) nn Besitz
oder Gewahr,am haoen, insbesondere Verwaltungen usw. von
Kirchen, Klöstern und Kapellen, Sirasanstalten , Rathäusern (« taüt-
hauiern ) und sonstigen ossentlichen Geoauoen, Hospitälern, Schulen,
Fabriken, Mühlen , Berg- und izuttenwenen usw., serner Betriebe
und Werkstätten, die neue Glocken gießen oder gesprungene Glocken
umgiegen oder die Bronzeglocken, die zum Verlaus bestimmt sind,
im Besitz oder Gewahrsam haben.

8 5.
Beschlagnahme.

Alle von dieser Bekanntmachung getroffenen Bronzeglocken
werden hiermit beschlagnahmt.

8 6-
Wirkung der Beschlagnahme.

Die Beschlagnahme hat die Wirrung , daß die Vornahme von
Beränoerungen an oen von ihr berührten Vronzegloaen verboten
ist und rechisgeschastliche Verfügungen uoer sie mchlig sind, soweit
sie nuyt ausvruallch ourch die folgenden Anordnungen oder etwa
weiter ergehende Anordnungen oer wielall-wiooilmachungssieüe der
Kriegs-Roysiois-Abteilung des Kriegsamts oder der beauftragten
Behörden ertaubt weroen. Den recylsgeschaftlichen Verfügungen
steyen Verfügungen gleich» die im Wege der Zwangsoollslreaung
oder Arrefwollzieyung erfolgen. „ m .. . „ .

Trotz oer Beschlagnahme sind serner alle Veränderungen und
Verfügungen zulässig, oie mit Zustimmung der mit der Durchfüh¬
rung oer Bekanmmachung beauftragten Behörden erfolgen.

Die Befugnis zum einstweiligen ordnungsmäßigen Weiterge¬
brauch der be,chlagnaymten Bronzeglocken bleibt unberührt.

8 11.
Anfragen und Anträge.

Alle Anfragen und Anträge , die die vorstehende Bekannt-
nmchung betreffen, sind an die beauftragten Behörden zu richten,
mit der Bezeichnung „Betr . Bronzeglocken" zu ver,ehen und dür¬
fen andere Angelegenheckennicht behandeln.

Frankfurt a. M./Mainz , den 1. März 1917.
Stellv. Generalkommando 18. Armeekorps.

Der Gouverneur der Festung Mainz,
von Bücking,

General der Artillerie.

on,
cke>

Nr . 160.

«IlWklMlWM
Nr . W. II . 1800/1. 17. K. R. A.

ZU der Bekanntmachung Nr. Ml. II. 1600i2.
16 . K K  A . und Oen Nachträgen Ml. II.
1600 |5- 16. M. JR. A. .und Ml.iii.| lS00j9.
16 . K. Ji.  A , vetreffenü Höchstpreise für
Baumwottspinnstosteu. Baumwoiigespinste.

vom 1. März 1917.

8 ?.
Meldepflicht, Enteignung und Ablieferung der beschlagnahmten

Bronzeglocken.
Die von der Bekanntmachung velrojsenen Bronzeglocken unter¬

liegen einer Meldepflicht, auq wenn die Befreiung von der Be¬
schlagnahme. Enteignung und Ablieferung gematz oen Sonderve-
jttmmunaen des 8 y ausgesprochen nnro ; sie jino ourch den Beuger
zu meloen. Die gemeldeten Bronzeglocken weroen durch besonoere
an den Besitzer gerichtete Anordnungen enteignet weroen. Gematz
den Beinmmungen Oie|er L̂ntelgnungsanoronungen srnd ste als-
dann, soweit erforderlich, auszuoauen und nach Entfernung der
Kloppet uno Kloppeloyre an die Sammelstellen avzuliesern.

Die enteigneten Bronzeglocken, die nicht innerhalb der in der
Enteignungsanordnung vorgeschriebenen Zeit abgeuefert sind, wer¬
den auf Kosten des Ablieferungspflichtigen zwangsweise abgeholt
werden. ■ ' • 1

2nit der Durchführung dieser Bekanntmachung werdeii dieselben
Sommunalverbanoe beauftragt , denen bereits oie Durchführung
der Bekanntmachung M. i/iu . 16. k . R. A. vom 1. Oktober I9iv,
betreffend Be,chiagnayme. Beftauvserhebung und Enteignung von
Biergiasveckeln, Bierkrugdeaeln aus Zinn und frerwillige Abliefe¬
rung von anoeren Finngegenständen . übertragen worden ist. Diese
erlanen auch die Ausfuyruugsveslimmungen y,nj»chtl,ch der Melde¬
pflicht, Ablieferung und Einziehung der beschlagnahmten Bronze-

glocken. ^ g
Uebernahmepreis.

Der von der beauftragten Behörde für die Glockenbronze zu
zahlende Uebernahmepreis wird für die aus einem Bauwerk ausge¬
bauten Glocken wie folgt festgesetzt:

a) bei Geläuten *) mit einem Gesamtgewicht über 665 Kg.
auf 2,00 Mark für das Kilogramm,

zuzüglich einer festen Grundgebühr von 1000 Mark für das
Geläut;

b) bei kleinen Geläuten bis zu 665 Kg.
auf 3,50 Mark für das Kilogramm,

ohne jede weitere Grundgebühr.
Maßgebend ist für die Preisberechnung das aus einem Bau¬

werk ausgebaute gesamte  Bronzegewicht.
Die Uebernahmepreise enthalten den Gegenwert sur die abge-

lieferten Bronzeglocken einschließlich aller mit der Ablieferung ver¬
bundenen Leistungen, wie den Ausbau der Bronzeglocken, die Ent-
fernung der Klöppel und Klöppelöhre und die Ablieferung an die
Sammelstellen.

Ablieferer, die mit den vorbezeichneten Uebernahmepreisen nicht
einverstanden sind, sollen dies sogleich bei der Ablieserung erklären.
In Fällen , in denen eine gütliche Einigung über den Uebernahme¬
preis nicht erzielt ist, wird dieser gemäß 88 .2 und 3 der Bekannt¬
machungen über die Sicherstellung von Kriegsbedarf auf Antrag
des Betroffenen durch das Reichsschiedsgerichtfür Kriegswirtschaft
in Berlin W. 10, Viktoriastt . 34, endgültig festgesetzt.

Nachstehende Bekannimachung wird auf Grund d. s Gesetzes
über der, Velagerungszusiano vom 4. Juni 1851, >n Verbinoung
mit dem Ge,etz vom n . Dezember 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 813) —
m Bayern auf Grund des Gesetzes üaer den Kriegszustand vom
5. Roo -mver 1912 in Verbindung mit oem Gesetz vom 4. Dezember
1915 uno oer AllerhöchstenVeroronung vom 51. Juli 1914 — bes
csesetzes, becrefseno S)vcysrp. else vom 4. August 1914 (Reichs
Gesegol. S . 55v) >n der Fassung vom 17. Dezember 1914 (Renys
Gesenvl. S . ölv ), der Beiannimachungen uver die Aenberungen
dieses Gesetzes vom 21. Januar I91o (Reichs-Gefegol. S . 2o), vom
25 wepremoec 1915 (Re .cys-Gesetzol. S . 003) uno vom 23. Marz
1916 (Reichs-Ge,etzvl. S . i «3) mir oem Bemerken zur allgemeinen
Kennmis geeracyi, daß Zuwibecyandlungen nach oen in d.r An¬
merkung*) abgevruaten Bestimmungen oestraft werden, sofern
nicht nach den allgemeinen Vttasgesetzen höhere Strafen verwirkt
sino. Auch kann der Betrieb des szunoecsgewerves gematz der Be-
ranntmachung zur Fernhaltung unzuverlässiger Personen vom
Handel vom 23. Sepremver 19i5 (Re>chs-Ge,egol. S . 603) unrer-
sagt werden.
^ Artikel I.

In die Bekanntmachung, deirefsend Höchstpreise für Baum
wollspinnstoffe und Baumwollgesp.nsie Nr . \Y. II . 1800/2. 16. K
R. A. wird folgender

I K4a eingefügt:
Für rohe und e.nsache Baumwollgarne aus Kops, nach

dem System der DreizyiinSer-Spinnerei hergestelll (Preis-
ta,el 2 Jiffer 1, I V uno V a), d,e auf Grund von nach dem

24. Januar I9i7 ausgestelllen Spinnerlauvnisscheinen gesponnen
werden, erhöhen sich die izocystpleise um folgende « atze:

i . sur Garne mit einem Geyall von weniger als 50 v. H.
Origmalbaumwolleum 40 v. H.,

2 für Garne mit einem G .yalt von mindistens 50 o. H. und
höchstens 75 o. H. an Ongmalbaumwelle um 50. o. H.,

3. für Garne mit einem Geyait von mehr als 75 v. H. Origi¬
nalbaumwolle um 10 v. H.

Beispiel: Der Höchstpreis für Dreizylinder-Abfallgarn 16/2, ge
bleicht, auf Kreuzspulen, das auf Grund eines «spinner-
lauvn .Sscheins vom 1. Februar 1917 gesponnen worden
ist, berechnet sichw>e folgt:

16/1 Dreizyllyoer-Avsallgarn roh auf Kops
(Preisrafel 2, V a . 3,25 Mark,
40 o. X). Zuschlag . . . . . 1,30 Mark,
Zwirnlohn . 0,64 Mark,

Lleichzuschlag _ _  .
a) Gewichtsverlust 7 v. H. 0,36 Mark,
b) Bleichlohn . 0,20 Liark,

Die Veräußerung , der Erwerb und die Lieferung
oder Sommergerste zu Saatzwecken ist nur gegen Sa«,
laubt . Die Saatkarte wird auf Antrag dessen, der h
Sommer -Gerste zu Saatzwecken erwerben will, von de«
nalverband ausgestellt, ln dessen Bezirk die Aussaat er
bei Händlern von dem Kommunalverband , in dessen
Händler seine gewerbliche Niederlassung hat. Der Koi
band kann die Ausstellung der Karren an andere Sh
tragen.

8 2.
Die Saatkarte muß Namen, Wohnort und Komm»

des zum Erwerb Berechtigten, den Ort, wohin geliefei
soll und, wenn das Getreioe mit der Eisenbahn veförd
soll, die Empfangsstation , serner die zu erwerbenden !A
geben; sie ist umer Benutzung eines Vordruckes nach «
oem Muster auszustellen.

8 3.
Die Veräußerung bedarf bei Hafer nach 8 2 der A

über Hafer aus der Ernte 1916 vom 6. Juli 1916 (Re
S . 811), vei Sommergerste nach den 88 2, 22 der Beroft
Gerste aus der Ernte 1916 vom 6. Juli 1916 (Reichs
800) oer Genehmigung des Kommunalverbandes , für ix
treioe beschlagnahmt ist.

Die Genehmigung ist nicht erforderlich, wenn ll>
anerkannter Saalgutwirtschaften selvstgezogenes Saatg
Getreideart , auf die sich die Anerkennung erstreckt, zu «r
oerautzern, sowie für die Veräußerung und Lieferung s
lassene Händler (8 4). Als anertanme Saatguiwirtscy«
sviche Wirtschaften, die in der Sondernummer des „g,
Tarif - und Verkehrsanzeigers für den Güter - und T>ei
Bereich der Preugtsch-He,irschen Staatselsenbahnverw,
Mtlitäreisenbahnen der Mecklenburgischen und Old«
Staatseisenvahnen und der Norddeutschen Prioateisenb« -
8. September 1915 nebst Nachträgen, Ergänzungen > ^
ilgungen als für die berresfenoe Getreideart anerkannt
sind. Außerhalb des Gelmngsbereiches des gerne,n)«
und Verleyrsanzeigers bestimmen die Lanüeszentt
welche Betriebe als anerkannte Saatgutwirtschaften ge>

Unternehmern anderer landwirtschaftlicher Betnel
nachweislich tn den Jahren 1913 und 1914 mit dem !iI Eow
Hafer und Sommergerste zu Saatzwecken beschäftigt ha!
der Kommunalverbanü oder die von ihm ermächtigten
Genehmigung zum Verkauf selbstgezogenenSaatgelreid
zwecken allgemein erteilen

8 4.
Wer mit nicht selbstgebautem Hafer oder Somme

dein will, bedarf ber Zulassung. Dies gilt auch für G
ren, Konsumvereine uno dergleichen.

Die Zulassung wird durch die Reichssuttermittelst
Die Reichsfutiermittelftelle kann andere Stellen zur it
machngen. «soweit es sich um den Verkauf handelt, kl
lassung von der Reicyssuttermtttetstelle fUr das ganze
Deutschen Reichs oder Teilgebiete von den von ihr i
Stellen nur für ihren Bezirk erteilt werden.

Die Zulassung kann an Bedingungen geknüpft w
sondere kann oie zulassende Stelle sich oie Beaufsichtig
schaftsftlhrung voroeyalten und die Art der Buchfuy^
llch oes Hansels mit Haser oder Sommergerste zu
vorschreiben.

Die Zulassung kann jederzeit zurückgenommen
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Der Erwerber von Saatgetreide hat die Saatkari
äußerer spätestens bei Avschlutz des Vertrages aw
Wird das saargetreive mit oer Eisenbahn versandt, so
Verautzerer von der Versandstation auf der Saatkarte
Avsenoung bescheinigen zu lassen, unter Angabe der J
treides, der versandten Dtenge und des Ortes, nach

Tar-
Bere

^ Milij
° Staa

treide oersrachtet ist. Erfolgt die Versendung nicht mi x. C
» l t . I. - i (DamÄxMawaw  nn ( bat * ^ altigur

find.
bayn, so hat sich der Veräugerer auf der Saatkarte
deftätigen zu lassen. - ,_

Der Verautzerer hat die Saatkarte mit der von dei und
Verwaltung ausgestellten Bescheinigung über die Abs wela
mit der Empfangsoeftättgung des Erwerbers binnen
nach Absendung dem Kommunalverband einzureichen,v . _ m _ v . _ bnmmimnllldas Getreide ausgeführt wird . Dieser Kommunall Hase

der i
Gen-
zweck

Höchstpreis 5,75 Mark.
ttmifi

- - Artikel II.
8 4 Abs. 6 der Bekanntmachung, betrejsend Höchstpreise für

Baumwollspinnstofse und Baumwollgespinste Nr . W. 11. 1800/2.
16. K R A. erhall folgende Fassung:

Ballenpackung ist frei. Für Kisten dürfen die Gestehungs¬
kosten nicht überschritten werden.

alsbald dem empfangenden Kommunchverband eine
Mitteilung zu machen.

8 6-
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser

werden gemäß 8 9 vir . 6 der Verordnung über Has,
Ernte 1916 vom 6. Juli 1916 und 8 10 der Verordnun, jWn
aus der Ernte 1916 vom 6. Juli 1916 mit Gefängnis W».
Jahr oder mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark be

8 7.
Diese Bekanntmachung tritt mit dem Tage der Bi Um

Kraft.
Berlin , den 11. Januar 1917.

Arttket III.
Diese Bekanntmachung tritt mit dem 1. März 1917 in Kraft.
Frankfurt a . M ./Mainz , den 1. März 1917.

Stellv. Generalkommando IS. Armeekorps.
Der Gouverneur der Festung Mainz,

von Bücking,
General der Artillerie.

Der Präsident des Kriegsernährü
gez. von Batocki-

Wird hiermit veröffentlicht.
Wiesbaden, den 27. Februar 1917.

Der Vorsitzende des Kreis«
von Heimburg

8 9-
Befreiung von der Beschlagnahme. Enteignung und Ablieferung.

Solche beschlagnahmten Bronzeglocken, für die ein besonderer
wissenschaftlicher, geschichtlicher oder Kunstwert durch Sachver¬
ständige festgestellt wird, die von den Landeszentralbehorden be¬
stimmt und den Betroffenen von den beauftragten Behörden als¬
bald namhaft zu machen find, müssen von den beaufttagten Be¬
hörden von der Beschlagnahme, Enteignung und Ablieferung be¬
freit werden. ^ .

Die vor dem Inkrafttreten der Bekanntmachung erstatteten
Gutachten können keine Berücksichtigungfinden. x

Die beauftragten Behörden sind weiterhin angewiesen, die Ent¬
eignung und Ablieserung von einzelnen Glocken vorläufig zurück-

zustellen enn ^ besonderer, sondern nur ein mäßiger wissenschaft¬
licher, geschichllicher oder Kunstwert vorliegt, oder solche
Bronzeglocken noch nicht oder nicht endgültig von den zu¬
ständigen Sachverständigen beurteilt worden sind,

2. wenn eine Glocke für die Bedürfnisse des Gottesdienstes er¬
halten bleiben soll,

*) Unter Geläut im Sinne der Bekanntmachung wird die Ge¬
samtzahl der auf einem Bauwerk befindlichen Bronzeglocken ver¬
standen, wenn sie auch an verschiedenenTürmen u. a . m. unterge-
-rachtM, ' l.-i.-LiiufauUlaU

*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis
zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Sttafen wird bestraft:

1. wer die festgesetzten Höchstpreise überschreitet;
2. wer einen anderen zum Abschluß eines Vertrages auffor¬

dert, durch den die chöchstpreiie uberschrckten werden, oder
sich zu einem ,olchen Vertrage erbietet;

3. wer einen Gegenstand, der von einer Aufforderung <8 2,
3 des Gesetzes, velreftend Höchstpreise) belroffen ist, vei-
seiteschasst, geschädigt oder zerstört;

4. wer der Aussorderung oer zuständigen Behörde zun, Ver¬
kauf von Gegenständen, sur oie Hocyftprei;e fejtgesetztssind,
nicht nachkommt; ,

5. wer Vorräte an Gegenständen, für die Höchstpreise festge¬
setzt sind, den zuständigen Beamren gegenüber verheim¬
licht;

6. wer den nach 8 5 des Gesetzes, betrefsend Höchstpreise, er¬
lassenen Aussuyrungsbestimmungen zuwiderhandelt.

Bei vorsätzlichen Zuwiderhandlungen gegen Nummer 1 oder
2 ist die Geldslrase mindestens auf das Doppelte des Betrages zu
bemessen, um den der Höchstpre.s überschritten worden ist ooer in
den Fallen der Nummer 2 überschritten werden sollte; übersteigt der
Mindestbetrag zehntausend Mart , so ist auf ihn zu erkennen. Im
Falle mildernder Umstände kann die Geldstrafe bis auf die Hälfte
des Mindestbettages ermäßigt werden.

In den Fällen der Nummern 1 und 2 kann neben der Strase
! angeordnet werden, daß die Verurteilung aus Kosten des Schul-
! digen öffentlich bekanntzumachen ist; auch kann neben Gefängnis-

ftrafe avf » «ckist »er btlegerttchm vh.r«n« chtr * w* n.

Nr . 162.
Der Schießplatz Rambach wird am 2., 7., 17.,!

21. März , von 9 Uyr vormittags bis 12 Uhr mittags,
30. März , von 9 Uhr vormittags bis 6 Uhr nachmittag

Wiesbaden , den 28. Februar 1917. - |
Der Königlich

Bflanntmadpmg
Von unserem Getreide darf jetzt kein Korn verlol

ist daher notwendig, beim Beizen nur solche Mittel an!
es ermöglichen, Reste von gebeizter Saat und Saatg
ber Beize aus irgend einem Grund nicht ausgejät a>
Vermahlung zu verwenden. Um dieses zu erreichen, >
daß sich die Landwirte eines geeigneten Beizmittels «
landwirtschaftliche Zentral -Darlehnskasse, Filiale Fra
empfiehlt die Verwendung von „Formaldehyd" v
Wasser, welches eine ausreichende Entbeizung ermöj
behandelte Getreide außerdem für alle Zwecke taugli«
die einzelnen Gemeinden für die Frühjahrssaat in der
ihren Bedarf an Saatbeize decken müssen, ersuch« ich>
und Gemeindeoorstände, in den Gemeinden durch l»
kanntmachung die Landwirte auf die Verwendung de
hinzuweisen. Bestellungen haben bei der Lande
Zentral -Darlehnskasse, Filiale Frankfurt a . M ., zu er

Wiesbaden, den 26. Februar 1917.
Der Vorsitzende des Kre9

von Heimbul
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